Sehr geehrter Herr Ständerat (Name)

Sehr geehrte Frau Natonalrätin (Name)

Im ersten Massnahmenpaket der 6. IV-Revision ist eine Rechtsgrundlage vorgesehen, die es dem Bundesamt für Sozialversicherungen erlauben würde, Hilfsmittel und Dienstleistungen der IV staatlich einzukaufen und über ein staatliches Logistikzentrum zu verteilen.

Bei allem Verständnis für die finanziellen Überlegungen des BSV lehne ich  diese Bestimmung aus unten dargelegten Gründen entschieden ab. Ich  habe deshalb die Petition „Behinderte gegen Hilfsmittelmonopole“ (www.behinderte-gegen-hilfsmittelmonopole.ch) unterschrieben.  Ich bitte Sie, sich in Ihrer Arbeit als Mitglied des eidgenössischen Parlamentes gegen diesen Vorschlag einzusetzen. Die wichtigsten Gründe:

· Staatseinkauf von Hilfsmitteln schränkt die Wahlfreiheit der Betroffenen, und damit ihre Möglichkeit, als Kunden auf die Entwicklung von guten Hilfsmitteln einzuwirken, massiv ein. Statt die Eigenverantwortung und Selbstbestimmung zu fördern, wie es der Zweck des IVG vorschreibt, werden Menschen mit einer Behinderung so noch mehr bevormundet. Das täglich im Gebrauch stehende Hilfsmittel hat grossen, unmittelbaren Einfluss auf die Lebensqualität der Betroffenen.

· Statt die Betroffenen mit ihren konkreten Bedürfnissen wählen zu lassen, was sie in ihrem Alltag benötigen, entscheidet künftig Beamte am Schreibtisch, welche Hilfsmittel eingekauft werden. Sogar wenn Betroffene ein günstigeres, für sie besser passendes  Hilfsmittel finden, wären sie – wegen der Streichung der „Austauschbefugnis“ - gezwungen, das vom Staat vorgeschriebene Hilfsmittel zu nehmen. 

·  Wo immer der Staat seinen BürgerInnen Produkte auswählt und aufzwingt, hat sich das mittel- und langfristig katastrophal sowohl auf die Erhältlichkeit, wie auch auf die Qualität der Produkte ausgewirkt. In allen Ländern mit staatlichem Einkauf ist die Qualität der Versorgung massiv gesunken, sind monate- und jahrelange Wartelisten entstanden und hohe Kosten für die staatliche Logistik angefallen. 

Statt auf ein staatliches Monopol muss die Hilfsmittelversorgung auf die einzelnen Betroffenen als Expertinnen und Experten in eigener Sache bauen. Das gelingt mit einer Direktzahlung einer Pauschale (Subjektfinanzierung), welche für das Hilfsmittel eingesetzt werden kann, das den Bedürfnissen des Alltages in Sachen Leistung, Qualität und Preis am besten entspricht. So lenken die Betroffenen Innovation, Qualität und Preis der Leistungserbringer – besser als es  ein Staatsbeamter tun kann. 

Herzlichen Dank für Ihre Kenntnisnahme. Besonders freuen würde ich mich, wenn Ihr Name in der Unterschriftenliste von www.behinderte-gegen-hilfsmittelmonopole.ch auftauchen würde. 

Freundliche Grüsse,

(Unterschrift und Adresse)

